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I.
Geltungsbereich

8i
Diese Verordnung gilt für die

— volkseigenen Betriebe, sozialistischen Genossenschaften 
und deren kooperative Einrichtungen sowie anderen so
zialistischen Betriebe und Einrichtungen, die nach der 
wirtschaftlichen Rechnungsführung arbeiten (nachfolgend 
Betriebe genannt);

— volkseigenen Kombinate und wirtschaftsleitenden Organe 
(nachfolgend Kombinate genannt);

— Staatsorgane;
— Staatsbank der DDR, Bank für Landwirtschaft und Nah

rungsgüterwirtschaft der DDR, Deutsche Außenhandels
bank AG, Sparkassen der DDR, Genossenschaftskassen für 
Handwerk und Gewerbe der DDR (nachfolgend Bank ge
nannt).

II.
Grundsätze der Kreditgewährung und Bankkontrolle

§ 2

Grundsätzliche Rechte und Pflichten der Bank 
sowie der Kombinate und Betriebe

(1) Auf der Grundlage des Volkswirtschaftsplanes und der 
bestätigten Kreditbilanz gewährt die Bank den Kombinaten 
und Betrieben zur Finanzierung des planmäßigen Reproduk
tionsprozesses Kredite mit dem Ziel der Steigerung der Lei
stungen und der Erhöhung der Effektivität. Sie übt eine 
straffe Kontrolle durch die Mark der DDR aus. Die Bank 
hat durch ihre Tätigkeit aktiv zu einer entscheidenden Ver
besserung des Verhältnisses von Aufwand und Ergebnis in 
der Volkswirtschaft beizutragen und die ständig bessere Nut
zung der qualitativen Faktoren des Wirtschaftswachstums auf 
der Grundlage des Umfassenden wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts zu unterstützen.

(2) Die Bank hat die Kreditgewährung entsprechend dem 
Volkswirtschaftsplan auf die Einhaltung staatlich vorgege
bener Normen, Normative, Bilanzanteile, Kontingente und 
Limite sowie weiterer Normen und ökonomischer Zielstel
lungen, insbesondere für wissenschaftlich-technische Aufga
ben, Investitionen, Umlaufmittel und Kosten für den Mate
rial- und Energieverbrauch zu richten. Sie kann die Ausar
beitung bzw. Überarbeitung dieser Normen und Zielstellun
gen entsprechend den Rechtsvorschriften fordern.

(3) Die Kombinate und Betriebe haben Kredite zweckge
bunden entsprechend den im Plan festgelegten Leistungs
und Effektivitätszielen zu verwenden. Die Kredite sind mate
riell zu decken, zurückzuzahlen und zu verzinsen.

(4) Die Kombinate und Betriebe haben für die Gewährung 
von Krediten folgende allgemeine Voraussetzungen zu er
füllen :
— Einhaltung der staatlichen Plankennziffern zur Leistungs

und Effektivitätsentwicklung;
— Sicherung einer bedarfsgerechten Produktion und Zirku

lation für die Versorgung der Bevölkerung, der Volkswirt
schaft sowie für den Export und die termin- und sorti
mentsgerechte Plan- und Vertragserfüllung;

— die planmäßige Übereinstimmung materieller und finan
zieller Fonds, die Einhaltung der festgelegten Eigenmittel
beteiligung und die Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit.

(5) Die Kombinate und Betriebe haben die Kredite mit 
höchstem Nutzeffekt einzusetzen. Die Leiter der Kombinate, 
Betriebe und Staatsorgane haben die Planung der Kredite 
sowie die Kontrolle der Kreditinanspruchnahme in ihrem 
Verantwortungsbereich in die Leitungstätigkeit einzubezie
hen.

(6) Die Kombinate und Betriebe haben die Kredite zu pla
nen, die Planung der Kredite mit der Bank abzustimmen und

dabei die Einhaltung staatlicher Plankennziffern nachzuwei
sen. Das Ergebnis der Kreditabstimmung im Prozeß der Aus
arbeitung der Planentwürfe ist den Kombinaten und Betrie
ben von der Bank zu bestätigen. Die Bank verbindet erforder
lichenfalls die Kreditabstimmung mit Bedingungen, insbe
sondere zur
— Sicherung der Leistungs- und Effektivitätsziele,
— Aufnahme des vollen Nutzeffektes in den Plan von in Nut

zung genommener Vorhaben und Maßnahmen,
— Schaffung weiterer noch fehlender Kreditvoraussetzungen. 
In begründeten Fällen reduziert sie die Höhe der zu planen
den Kredite oder lehnt die Kreditgewährung ab. Die Kombi
nate und Betriebe dürfen Kredite nur in dem Umfang' in die 
Planentwürfe und Pläne aufnehmen, für den die Zustimmung 
der Bank vorliegt. Sie haben der materiellen und finanziellen 
Planung die Ergebnisse der Kreditabstimmung zugrunde zu 
legen und die Übereinstimmung mit der Bank den überge
ordneten Organen nachzuweisen.

(7) Gegenüber in reduziertem Umfang planenden Betrieben 
sind vereinfachte Anforderungen an die Planung und Abrech
nung der Kredite zu stellen.

§ 3

Die Anwendung von Kredit und Zins zur Stimulierung 
der Erfüllung und gezielten Überbietung des Planes

(1) Kredite werden auf der Grundlage von Kreditverträgen 
gewährt. Die Bank kann die Gewährung von Krediten mit 
spezifischen Kreditbedingungen verbinden, deren Einhaltung 
von den Kombinaten und Betrieben der Bank nachzuweisen 
ist. Der Grundzinssatz für Kredite beträgt 5 % jährlich. Ab
weichungen vom Grundzinssatz können in volkswirtschaftlich 
begründeten Fällen durch den Präsidenten der Staatsbank 
der DDR in Rechtsvorschriften festgelegt werden.

(2) Zur Stimulierung hoher Leistungen können planmäßige 
Kredite bei der Überbietung zu vereinbarender Leistungs
oder Effektivitätskriterien'mit Zinsabschlägen bis auf einen 
Zinssatz von 1,8 % ausgereicht werden. Bei Unterschreitung 
dieser Kriterien können planmäßige Kredite mit Zinszuschlä
gen bis auf einen Zinssatz von 8 % gewährt werden. Dazu 
treffen die Präsidenten der Banken spezifische Regelungen.

(3) Für Maßnahmen, die der Erhöhung der volkswirtschaft
lichen Effektivität über den Plan hinaus dienen, zu einer 
höheren oder vorfristigen Planerfüllung führen oder aus an
deren Gründen im besonderen volkswirtschaftlichen Interesse 
liegen, kann die Bank zusätzliche Kredite gewähren und dafür 
als staatliche Förderung einen Abschlag vom Grundzinssatz 
bis auf einen Zinssatz von 1,8 % festlegen. Die Bank macht 
den Zinsabschlag von der Erreichung konkreter Leistungs
ziele oder Normen bzw. Erfüllung anderer Bedingungen ab
hängig.

(4) Zusätzliche Kredite für zeitweilige Unplanmäßigkeiten 
gewährt die Bank nur, wenn Maßnahmen zur Herstellung 
des planmäßigen Zustandes und damit zur schnellen Tilgung 
der Kredite nachgewiesen werden. Sie hat dazu entsprechende 
Kreditbedingungen festzulegen und über deren Einhaltung 
eine strenge Kontrolle aüszuüben. Die Bank wendet für solche 
Kredite einen Zinszuschlag an. Die Höhe des Zinszuschlages 
ist in Abhängigkeit von den volkswirtschaftlichen Auswir
kungen und der Zeitdauer zur Beseitigung der Unplanmäßig
keiten differenziert bis auf einen Gesamtzinssatz von 8 % fest
zulegen. Zur Förderung der Initiative der Werktätigen zur 
schnellen Beseitigung von Ursachen, die zur Anwendung eines 
Zinszuschlages geführt haben, können bei Aufholung einge
tretener Rückstände Zinszuschläge teilweise oder ganz erstat
tet werden. Die Erstattung erfolgt bei Erfüllung der hierfür 
festgelegten Bedingungen.

(5) Bei Anwendung von Sanktionszinsen gemäß § 17 Abs. 2 
kann der Zinssatz bis zu 12 % betragen.

(6) Die Bank hat keine Kredite zur Finanzierung von über
höhtem Aufwand und Verlusten zu gewähren. Sie hat Maß
nahmen zur Verhinderung uneffektiven Wirtschaftens zu for-


